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In Beantwortung der schriftlichen parlamentarischen Anfrage Nr. 3384/J betreffend 

"Wirtschaftskammerfinanzierung", welche die Abgeordneten Josef Schellhorn, 

Kolleginnen und Kollegen am 18. Dezember 2014 an mich richteten, stelle ich ein-

leitend fest, dass dazu die Wirtschaftskammer Österreich befasst wurde, welche die 

nachstehend wiedergegebenen Informationen, insbesondere die in der Beilage ent-

haltene tabellarische Aufstellung, übermittelt hat.  

 

 
Antwort zu den Punkten 1 bis 8 der Anfrage: 

 

Dazu ist auf die Tabelle in der Beilage zu verweisen. 

 

 

Antwort zu den Punkten 9 und 10 der Anfrage: 

 

Dazu ist anzumerken, dass in den Wirtschaftskammern Funktionärinnen und Funktio-

nären keine Versorgungs- bzw. Ruhebezüge gewährt werden. Im Übrigen ist auf die 

Tabelle in der Beilage zu verweisen.  

 

 

Antwort zu den Punkten 11 bis 13 der Anfrage: 

 

Gemäß Art. 52 Abs. 1 B-VG erstreckt sich das parlamentarische Interpellationsrecht 

auf Gegenstände der Vollziehung der Bundesregierung. Dazu zählt nur solches Verwal-

tungshandeln, das dem Bund zuzurechnen ist (Mayer, B-VG Kurzkommentar, 4. Aufl., 
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250). Als ein solcher Gegenstand kommt hinsichtlich der vorliegenden Anfrage ledig-

lich die Wahrnehmung des Aufsichtsrechts meines Ressorts über die Wirtschaftskam-

mern in Betracht.  

 

Gemäß § 136 Wirtschaftskammergesetz 1998 (WKG) erstreckt sich dieses Aufsichts-

recht auf die Prüfung der gesetzmäßigen Führung der Geschäfte und die Aufrecht-

erhaltung des ordnungsgemäßen Ganges der Verwaltung der Wirtschaftskammern. 

Daten über einzelne Ruhegeldbezüge stellen demzufolge keinen Gegenstand der Auf-

sicht meines Ressorts über die Wirtschaftskammern dar. Diese Daten sind auch den 

meinem Ressort gemäß § 132 WKG vorgelegten Rechnungsabschlüssen der Wirt-

schaftskammern nicht zu entnehmen.  

 

 

Antwort zu den Punkten 14, 15, 17 und 18 der Anfrage: 

 

Dazu ist auf die Tabelle in der Beilage zu verweisen. 

 

 

Antwort zu Punkt 16 der Anfrage: 

 

Gemäß § 131 WKG und § 8 Haushaltsordnung der Wirtschaftskammer Österreich ist 

für unvorhergesehene Schwankungen bei den Erträgen und Aufwendungen eine Aus-

gleichsrücklage zu bilden, die möglichst einen Jahresbedarf der fortlaufenden Aufwen-

dungen betragen soll. Die Wirtschaftskammer Österreich und die Landeskammern 

erreichen diese Vorgabe nicht. Weiters können für gesetzliche Aufgaben zweckge-

bundene Rücklagen, etwa für Wirtschaftsförderung, Bildung und Katastrophenfonds 

gebildet werden. 

 

 

Antwort zu Punkt 19 der Anfrage: 

 

In der Arbeitsgruppe zur Steuerreform werden derzeit auf Grundlage des Endberichts 

der von der Bundesregierung eingesetzten Expertenkommission Vorschläge und 

Modelle für eine Steuerreform umfassend geprüft. 

  

2 von 3 3221/AB XXV. GP - Anfragebeantwortung

www.parlament.gv.at



BMWFW-10.101/0592-IM/a/2014 Seite 3 von 3 

Antwort zu Punkt 20 der Anfrage: 

 

Der Prozentsatz wird in Entsprechung von § 121 Abs 2 WKG in jedem Bundesland 

unterschiedlich hoch festgesetzt. Die unterschiedlichen Hebesätze für die einzelnen 

Landeskammern ergeben sich infolge unterschiedlicher Mitgliederstrukturen und 

Schwerpunktsetzungen bei den Leistungen im Einklang mit dem Bedarfsdeckungs-

prinzip. 

 

 

Beilage 

 

 

Dr. Reinhold Mitterlehner 

 
 

 

 

 

Unterzeichner Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft     
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